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Beschlussvorlage 
 

Abteilung/Amt Bauamt Nummer 2022/068 

Sachbearbeiter Herr Kestel Datum 14.06.2022 

Aktenzeichen SG 30/III   

 

 Beratungsfolge Sitzungstag Status 

 Hauptverwaltungsausschuss 21.06.2022 nicht öffentlich 

 Stadtrat 26.07.2022 öffentlich 

 
 

Parkgebühren am Parkplatz Vierzehnheiligen 
 

Sachverhalt / Rechtslage 

 
Es liegt die Kopie eines Stadtratsbeschlusses vom 02.03.1999 vor, wonach beschlossen 
worden ist, die Parkgebühren für PKW von DM 2,00 auf DM 3,00 zu erhöhen. Im 
Gegenzug wird den Parkplatzbenutzern die kostenlose Beförderung mit dem Pendelbus 
für jeweils eine Person und eine Fahrt gewährt. Die Gebühren für Krafträder sind bei DM 
2,00 und für Busse bei DM 7,00 geblieben. Diese wurden bereits in der Sitzung vom 
11.06.1996 vom Stadtrat beschlossen. 
 
In der Sitzung des Stadtrates am 31.07.2001 wurde beschlossen, auch unter der Woche 
Parkgebühren in folgender Höhe zu erheben: 
 
PKW  DM 2,00 (€ 1,00) 
Krafträder DM 2,00 (€ 1,00) 
Busse  DM 7,00 (€ 3,50) 
 
Die Parkgebühren sind vom jeweiligen Pächter des Kiosk am Parkplatz einzuheben. In 
nichtöffentlicher Sitzung wurde weiter beschlossen, dass der Pächter des Kiosk am 
Parkplatz in Vierzehnheiligen für die Einhebung der Parkplatzgebühren von Montag bis 
Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr eine Beteiligung in Höhe von 50 % der Einzuhebenden 
Gebühr erhält. Die Abrechnung erfolgt über die vom Pächter auszugebenden 
Parkscheine. 
 
Seither gab es keine Erhöhungen mehr. Bei Einführung des Euro wurden die Beträge alle 
entsprechend halbiert und gelten so bis heute. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, die Preise wie folgt an den Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen zu erhöhen: 
 
  Bestand Neu 
PKW  € 1,50  € 3,00 
Krafträder € 1,00  € 2,00 
Busse  € 3,50  € 7,00 
Wohnmobile   € 10,00 
 
Der Tatbestand Wohnmobile wurde neu aufgenommen. 
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Eine entsprechende Angleichung könnte auch für die Gebühren von Montag bis Freitag 
vorgenommen werden. Allerding muss erst wieder ein Pächter für den Kiosk gefunden 
werden, der diese einhebt. 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Stadtrat beschließt, die Parkgebühren am Parkplatz Vierzehnheiligen wie folgt an den 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu erhöhen: 
 
  Bestand Neu 
PKW  € 1,50  € 3,00 
Krafträder € 1,00  € 2,00 
Busse  € 3,50  € 7,00 
Wohnmobile   € 10,00 
 

 
 
Bad Staffelstein, 26.07.2022 
 
 
 
Kestel 
 
 


